

MUSTER: Information zu den Datenschutzgrundsätzen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Datenschutz ist wichtig. Er muss bei jeder Verarbeitung gewährleistet sein, etwa auch im Zusammenhang mit der Betriebsratswahl. Ich möchte Sie heute auf die Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten hinweisen. Die müssen nämlich immer beachtet und umgesetzt werden, so auch im Zusammenhang mit der Betriebsratswahl 2026. Bitte verinnerlichen Sie die nachfolgend dargestellten Grundprinzipien. Gibt es noch Fragen zum Thema, melden Sie sich einfach bei mir, Ihrem Datenschutzbeauftragten!


Grundsatz
Ihre Erläuterung
Noch Fragen?
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung (Art. 5 Abs. 1 Buchst. a DSGVO)

Generell gilt: Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist nur dann erlaubt, wenn es eine entsprechende Rechtsgrundlage gibt. Die kann sich etwa aus Art. 6 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bzw. in Verbindung hierzu aus § 26 Bundesdatenschutzgesetz ergeben. Besonders relevant ist für Sie auch die Umsetzung einer gesetzlichen Verpflichtung, etwa zur Wahlvorbereitung nach der Wahlordnung (WO). Das Erstellen einer Wählerliste mit den vorgegebenen Informationen ist auf Basis von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO i. V. m. § 2 WO zulässig.
q Ja q Nein

Transparenz, Treu und Glau- ben (Art. 5 Abs. 1 Buchst. a DSGVO)

Betroffene müssen wissen, was Sache ist und was mit ihren Daten passiert. Sie müssen über die Verarbeitung ihrer Daten informiert sein, damit sie ggf. ihre Betroffenenrechte ausüben können. Bei
„Treu und Glauben“ geht es um Fairness, sprich das Berücksichtigen der Situation und der Interes- sen des Betroffenen. Man darf dem Betroffenen also kein X für ein U vormachen, etwa im Hinblick auf die Tragweite der Verarbeitung. Wichtig: Prüfen Sie, inwieweit die nötige Transparenz etwa durch die arbeitgeberseitig generell bereitgestellten Informationen geschaffen ist. Sind Informa- tionen zusammenzustellen, kann der Datenschutzbeauftragte Sie gerne unterstützen.
q Ja q Nein

Zweckbindung (Art. 5 Abs. 1 Buchst. b DSGVO)

Schon bei der Erhebung von Daten muss der Zweck definiert, eindeutig und legitim sein. Eine Wei- terverarbeitung zu anderen Zwecken ist nur in engen Grenzen möglich. Das heißt konkret: Haben Sie Daten im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Betriebsratswahl erhoben, dürfen diese nicht für einen anderen Zweck verwendet werden.
q Ja q Nein

Datenminimie- rung (Art. 5 Abs. 1 Buchst. c DSGVO)

Damit ist gemeint: so wenig wie möglich und nur so viel wie unbedingt nötig. Die erhobenen personenbezogenen Daten müssen dem Zweck angemessen und zur Erreichung des Zwecks erfor- derlich sein. Außerdem sind die Daten auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Daher: Erheben Sie im Zusammenhang mit der Wählerliste nur die gesetzlich vorgesehenen Daten. Auch bei Kandidaten sollten Sie sich auf das gesetzlich Vorgegebene beschränken.
q Ja q Nein

Richtigkeit (Art. 5 Abs. 1 Buchst. d DSGVO)
Personenbezogene Daten müssen sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein. Sind die vorhandenen personenbezogenen Daten unrichtig, müssen die Daten unverzüglich berichtigt (Art. 16 DSGVO) oder unverzüglich gelöscht werden (vgl. Art. 17 Abs. 1 Buchst. d DSGVO).
q Ja q Nein

Speicherbegren- zung (Art. 5 Abs. 1 Buchst. e DSGVO)

Grundsätzlich gilt: Je kürzer, desto besser, es sei denn, es bestehen Pflichten zur Aufbewahrung. Das bedeutet: Es ist unzulässig, personenbezogene Daten auch dann noch zu verarbeiten (z. B. zu spei- chern), wenn dies für den verfolgten Zweck nicht mehr erforderlich ist. Bestehen jedoch Aufbewah- rungspflichten, müssen diese eingehalten werden, so z. B. die Aufbewahrungsfrist für Wahlakten zur Betriebsratswahl (§ 19 WO).
q Ja q Nein

Integrität und Ver- traulichkeit (Art. 5 Abs. 1 Buchst. f DSGVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss sicher sein. Auch Sie müssen risikoangemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen. Damit wird sichergestellt, dass Daten nicht in die Hände oder zur Kenntnis Unbefugter gelangen. Die Details zu angemessenen Schutzmaß- nahmen ergeben sich aus Art. 32 DSGVO.
q Ja q Nein
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